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20.	Einlagensicherungsfonds

(1) Schutzumfang
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des 
Bundesverbandes deutscher Banken e.V. ange-
schlossen. Der Einlagensicherungsfonds sichert 
alle Verbindlichkeiten, die in der Bilanzposition 
„Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ auszu-
weisen sind. Hierzu zählen Sicht-, Termin- und 
Spareinlagen, einschließlich der auf den Namen 
lautenden Sparbriefe. Die Sicherungsgrenze je 
Gläubiger beträgt 30 % des für die Einlagensiche-
rung maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der 
Bank. Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden 
von der Bank auf Verlangen bekannt gegeben. Sie 
kann auch im Internet unter www.bankenverband.de
abgefragt werden. Sofern es sich bei der Bank um 
eine Zweigniederlassung eines Instituts aus einem 
anderen Staat des Europäischen Wirtschafts-
raumes handelt, erbringt der Einlagensicherungs-
fonds Entschädigungsleistungen nur, wenn und 
soweit diese Verbindlichkeiten nicht vom Schutz-
umfang der Heimatlandeinlagensicherung umfasst 
sind. Der Umfang der Heimatlandeinlagensiche-
rung kann im Internet auf der Webseite der jeweils 
zuständigen Sicherungseinrichtung abgefragt 
werden, deren Adresse dem Kunden auf Verlangen 
von der Bank mitgeteilt wird.

(2) Ausnahmen vom Einlegerschutz
Nicht geschützt sind Forderungen, über die die 
Bank Inhaberpapiere ausgestellt hat, wie z.B. 
Inhaberschuldverschreibungen und Inhabereinla-
genzertifikate, sowie Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten.

(3) Ergänzende Geltung des Statuts 
des Einlagensicherungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungsum-
fanges wird auf § 6 des Statuts des Einlagensi-
cherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen zur 
Verfügung gestellt wird.

(4) Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von 
ihm Beauftragter Zahlungen an einen Kunden leis-
tet, gehen dessen Forderungen gegen die Bank
in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten 
Zug um Zug auf den Einlagensicherungsfonds über.

(5) Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds 
oder einem von ihm Beauftragen alle in diesem Zu-
sammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen
und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Ombudsmannverfahren

21.	Außergerichtliche Streitschlichtung

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank 
besteht für Verbraucher die Möglichkeit, den Om-
budsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft
der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus 
dem Anwendungsbereich des Zahlungsdienste-
rechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetz-
buches), können auch Kunden, die nicht Verbrau-
cher sind, den Ombudsmann der privaten Banken 
anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung 
für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im 
deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur 

Verfügung gestellt wird oder im Internet unter 
www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwer-
de ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle 
beim Bundesverband deutscher Banken e.V., 
Postfach 04 02 07, 10062 Berlin, zu richten.

22.	Name und Anschrift der Bank

abcbank GmbH
Kamekestraße 2–8
50672 Köln

Telefon: 0221/579 08-370
Telefax: 0221/579 08-379

mail@abcbank.de
www.abcbank.de

vertreten durch die Geschäftsführung 
Michael Mohr und Stephan Ninow

Neufassung zum 11.08.2011

abcbank GmbH · Kamekestraße 2–8 · 50672 Köln · Telefon: 0221/579 08-370 · Telefax: 0221/579 08-379 · mail@abcbank.de · www.abcbank.de


